
Landratsamt Sonneberg Tel.: 03675 405280
Wohnheim der SBBS
Max-Planck-Straße 49
96515 Sonneberg Mail: internat@kreis-son.de

Name:

Vorname: 

Straße:

PLZ / Ort:

Mail:

Geb.-Datum

Vollständiger Masernschutz: Ja Nein
(Nachweis am 1.Anreistag vorlegen!)

Notfallkontakt
Mutter Vater

Name:

Vorname:

Tel. Privat:

Tel. Arbeit:

Mail:

Sorgerecht

Bei Minderjährigen werden alle Informationen an den gesetzlichen Vertreter/
Sorgeberechtigten/ Erziehungsberechtigten weitergeleitet.

Haftpflichtversicherung : Name: 
Nachweis unbedingt beifügen!

Gesundheitliche 
Besonderheiten:

Anmeldung für das Schuljahr . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eltern

Persönliche Angaben

Angaben zu gesetzlichen Vertretern                  Notfallkontakt bitte immer eintragen!

Allgemeine Angaben

Lichtbild

Lichtbild

Achtung: Gemäß § 20 Abs. 9 S. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) müssen alle Personen, die nach dem 31. 

Dezember 1970 geboren sind, den Nachweis (§ 20 Abs. 9 S. 1 Nr. 1-3 IfSG) über ihre Masernimmunität vor der 

Aufnahme/Betreuung im Internat vorlegen. Personen, die keinen Nachweis vorlegen, dürfen gem. § 20 Abs. 

9 S. 6 IfSG in unserem Internat nicht aufgenommen/betreut werden. 

mailto:internat@kreis-son.de


Angaben zur Ausbildung 

Ausbildungsberuf: Klasse:

Ausbildungsbetrieb: 

Anschrift: 

Telefon: Ansprechpartner:

Datum: 

Wichtige Informationen

Bitte melden Sie sich nach Zusendung der Anmeldung telefonisch bei der Wohnheimleitung (Mo-

Do ab 14.00Uhr).

Nach der telefonischen Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie den Wohnheimvertrag, die 

Hausordnung und Belehrungen per E-Mail. Lesen Sie sich die Hausordnung und Belehrungen 

sorgfältig durch.

Wir weisen darauf hin, dass diese Anmeldung für das genannte Schuljahr bindend ist und eine 

Zahlung auch bei Nichterscheinen des Auszubildenden durchgesetzt wird!

Diese Anmeldung gilt nur für die berufstheoretische Ausbildung an der SBBS. An Auszubildende am 

SAZ können nur Plätze vergeben werden, wenn es die Kapazität der vorhandenen Plätze zulässt. 

Bitte bei der Wohnheimleitung anfragen ( Mo-Do ab 14.00 Uhr).

* Hausschuhe
* Geschirr (Teller, Tasse, Besteck)

Unterschrift des Auszubildenden Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Der ausgefüllte und unterschriebene Wohnheimvertrag ist spätestens am Tag der Anreise zu Beginn 

des neuen Schuljahres abzugeben. 

Ins Wohnheim sind folgende Sachen mitzubringen:

* Mietvertrag (ausgefüllt und unterschrieben)
* Nachweis über den Masernschutz
* Kopie der Haftpflichtversicherung 
* Bettwäsche


